
 

 

 

   
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
der 4. Klassen 
 

 

 

               Mühldorf a.Inn, 25.03.2020 

 

Änderungen im Übertrittsverfahren 

 

Liebe Eltern, 

das Kultusministerium hat gestern mitgeteilt, dass es wegen der derzeitigen Schulschließung zu 
Änderungen im Übertrittsverfahren kommt. 
Die wichtigsten Änderungen sind: 
 
Geändertes Ausgabedatum des Übertrittszeugnisses 
 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Übertrittszeugnis am Montag, 11. Mai 2020 (eine Woche später 
als geplant). 
 
Möglichkeit weiterer, freiwilliger Proben 
 
Grundsätzlich setzen sich die Noten für das Übertrittszeugnis aus allen Leistungen zusammen, die bis 
13. März 2020 erbracht wurden. 
Sie erhalten am Montag. 20. April 2020, eine Information zum Notenstand Ihrer Kinder in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht. 
Aufgrund dieser Information dürfen Sie entscheiden, ob Ihr Kind an einer weiteren Probearbeit in einem 
oder mehreren dieser Fächer teilnehmen soll. Nach Bekanntgabe der Noten dieser Proben dürfen Sie 
entscheiden, ob die jeweilige Probe gewertet werden soll oder nicht. 
Die „Zusatzproben“ werden zwischen 27. April 2020 und 6. Mai 2020 angeboten. 
 
Wichtig: Alle geschilderten Änderungen haben nur Gültigkeit, sofern die Schule tatsächlich am 20. April 
wieder geöffnet wird. 
 
Soweit das Wichtigste kurz zusammengefasst. 
Alle weiteren detaillierten Informationen können Sie dem Schreiben des Kultusministeriums entnehmen, 
dass diesem Elternbrief beiliegt. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Martin Wiedenmannott 
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